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Die Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luft-
qualität und saubere Luft für Europa (Luftqualitätsrichtlinie)1 als sekundäres Unionsrecht erfuhr 
ihre nationale Umsetzung im Wege des 8. Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG)2 sowie der 39. Verordnung zur Durchführung des BImSchG.3 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) führte in einer aktuellen Entscheidung hinsichtlich 
Verkehrsverboten für Dieselfahrzeuge aus: 

„Erweist sich ein auf bestimmte Straßen oder Straßenabschnitte beschränktes Verkehrsverbot für 
(bestimmte) Dieselfahrzeuge als die einzig geeignete Maßnahme zur schnellstmöglichen Einhal-
tung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte, verlangt Art. 23 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 
2008/50/EG, diese Maßnahme zu ergreifen.“4 

Die gegen diese Entscheidung erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsge-
richt mit Beschluss vom 07.01.2019 - 1 BvR 2851/18 - einstimmig nicht zur Entscheidung ange-
nommen. Von einer Begründung wurde nach § 93d Abs. 1 Satz 3 Bundesverfassungsgerichtsge-
setz (BVerfGG) abgesehen. 

                                     

1 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und sau-
bere Luft für Europa (ABl. EU Nr. L 152 vom 11.6.2008, S. 1-44). https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/NIM/?uri=CELEX:32008L0050. Letzter Zugriff: 28.05.2019. 

2 Achtes Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 31.07.2010 (BGBl. I S. 1059). 
https://www.bgbl.de/xa-
ver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl110s1059.pdf%27%5D__1559048143046. 
Letzter Zugriff: 28.05.2019. 

3 Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. BImSchV) vom 02.08.2010 (BGBl. I S. 1065), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 18.07.2018 (BGBl. I S. 1222). https://www.gesetze-im-internet.de/bim-
schv_39/BJNR106510010.html. Letzter Zugriff: 28.05.2019. 

4 BVerwG, Urteil vom 27.02.2018, 7 C 26/16, zitiert nach juris: Leitsatz. 
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Zur Frage, ob und inwieweit eine Richtervorlage nach Art. 100 Abs. 1 Grundgesetz (GG) statthaft 
ist, die auf die verfassungsgerichtliche Kontrolle einer EU-Richtlinie bzw. eines formellen Geset-
zes, das in Umsetzung einer EU-Richtlinie ergangen ist, abzielt, wird auf die folgenden Ausfüh-
rungen im Grundgesetz-Kommentar Maunz/Dürig verwiesen: 

„Anders als im Fall der Ultra-vires- und der Identitätskontrolle hat das Bundesverfassungsgericht 
sich selbst für die Grundrechtskontrolle ein seit 1986 geltendes Moratorium auferlegt. Das Ge-
richt verzichtet auf die Ausübung seiner Gerichtsbarkeit, soweit die Überprüfung von sekundä-
rem Unionsrecht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes betroffen ist, solange die Eu-
ropäische Union einen wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der 
Union generell gewährleistet, der dem vom Grundgesetz jeweils als unabdingbar gebotenen 
Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den Wesensgehalt der Grund-
rechte generell verbürgt. Das gilt für alle Rechtsetzungsakte nach Art. 288 Abs. 1-4 AEUV, also 
für Verordnungen ebenso wie für Richtlinien und an die Bundesrepublik Deutschland gerichtete 
Beschlüsse. Das Bundesverfassungsgericht behält sich die Kontrolle sekundären Unionsrechts am 
Maßstab der deutschen Grundrechte nur noch für den (ganz unwahrscheinlichen) Fall vor, dass 
die europäische Rechtsentwicklung einschließlich der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs … unter den erforderlichen Grundrechtsstandard abgesunken ist.“5 

„Umsetzungsgesetze unterliegen nicht der Prüfung des Bundesverfassungsgerichts, soweit sie 
Unionsrecht umsetzen, das keinen Umsetzungsspielraum lässt, sondern zwingende Vorgaben 
macht. (…) Die Frage, ob und inwieweit sekundäres Unionsrecht zwingende Vorgaben macht o-
der noch Umsetzungsspielräume belässt, ist von den Fachgerichten zu klären, die dabei gegebe-
nenfalls den EuGH im Wege der Vorabentscheidung gemäß Art. 267 Abs. 1 AEUV anrufen müs-
sen.“6 

 

*** 

                                     

5 Maunz/Dürig/Dederer, 85. EL November 2018, GG Art. 100 Rn. 119 m.w.N. 
(Fettungen durch Verf.) 

6 Maunz/Dürig/Dederer, 85. EL November 2018, GG Art. 100 Rn. 123 f. m.w.N.  
(Fettungen durch Verf.) 


